
Es ist pro Sperrung/Baustelle, wie auch für Arbeiten in 
Betriebsanlagen, eine Bedürfnisanmeldung einzugeben.

Gebrauchsanweisung Bedürfnisanmeldungen der GE8 NSNW   Ver.1.3



* Felder sind Pflicht-
felder.

Nachfrage bei dem 
Projektleiter der 
NSNW.

Eine genaue 
Beschreibung ist 
notwendig. Was, 
wer, wo, im Rahmen 
von welchem 
Projekt.



Haken setzen und Rechnungsadresse 
eingeben
Wird kein Haken gesetzt wird die Rechnung 
an den Gesuchsteller geschickt.

Haken ist im Normalfall automatisch gesetzt, 
d.h. der Gesuchsteller ist auch die Bauleitung
Haken entfernen und Bauleitung kann 
angegeben werden.

Haken ist im Normalfall automatisch gesetzt, 
d.h. der Gesuchsteller ist auch die 
Unternehmung,
Haken entfernen und Unternehmung kann 
angegeben werden.

Wenn Seite 1 
ausgefüllt, auf weiter 
klicken.

Es sind alle Personen 
aufzuführen die sich 
vor Ort aufhalten!

Die Kontaktperson der 
NSNW muss 
angegeben werden.



Dieses Feld kann auch mit eigenen 
Angaben überschrieben werden.

Mehrfachwahl ist möglich.

Strasse (Sperrung) oder Aufenthalt 
auf einer  Nebenanlage.

Wenn Seite 2 
ausgefüllt, auf weiter 
klicken.

Bei Arbeiten an BSA=Betriebs 
und Sicherheitsanlagen, bei 
benötigten Schaltungen oder 
wenn Störungen verursacht 
werden.

Lotsendienst, bei Arbeiten im 
Tunnel in den Querstollen.

Beim Zutritt auf Nebenanlagen 
wie z.B Tunnelzentralen. 
Bezugsort jeweils beim 
zuständigen Werkhof Sissach 
Schafisheim oder Oensingen.

Dauer der Absperrung: 
gemäss Art.3 Abs. 6 SVG und Art. 
107 Abs. 4 SSV maximal 8 Tage.

Bei einer Wetterabhängigkeit kann 
die Sperrung abgesagt oder 
verschoben werden.

Es sind 2 Schliesssysteme in 
Betrieb.
 Altes System
 Neues System (diese 

Schlüssel müssen bei der 
Abholung und dann alle 3 
Monate an einem Terminal 
validiert werden)

Pläne und Skizzen. Bitte keine 
Hinweise der Verschiebung der 
Baustelle eintragen.

Mobil ist eine Ortsveränderliche 
Absperrung die sich mit der 
Baustelle bewegt.
Fix ist eine stationäre Absperrung.



Die Bedingungen und Weisungen wurden gelesen und 
akzeptiert!
Bestätigung mit einem Haken.
Ohne die Bestätigung kann das Gesuch nicht bewilligt werden.

beantragen



Wichtige Informationen:

Wann ist eine Bedürfnisanmeldung erforderlich? Unter Anleitung auf der NSNW-Webseite (Dokument DO_21_019)

Die Pflichtfelder sind alle auszufüllen, sonst kann die Bedürfnisanmeldung nicht  beantragt werden.

Anmeldefristen: Die Anmeldefristen sind fest hinterlegt. Es ist nicht möglich eine Bedürfnisanmeldung kurzfristig einzureichen.
Das bedeutet wer auf Seite 2 beim Feld «Aufenthalt» «Strasse» wählt, muss die Sperrung bis Montag 16:00 Uhr 14 Tage im 
Voraus anmelden. (Bsp: gewünschte Sperrung in der KW 30, Anmeldung muss spätestens am Montag KW 28 
angemeldet werden, bei einer Anmeldung am Dienstag in der KW 28, kann die Sperrung erst in der KW 31 ausgeführt 
werden.)
Bei Nebenanlagen (Zentralen, Querschläge, ausserhalb Fahrbahn, ohne Sperrung) beträgt die Anmeldefrist
ebenfalls bis Montag 16:00 14 Tage im Voraus. Ausnahmen bilden sicherheitsrelevante Sofortmassnahmen, welche der BLZ 
direkt gemeldet werden.

Auf der letzten Seite bestätigt der Gesuchsteller, dass er die Bedingungen und Weisungen gelesen und akzeptiert hat.
Die Bedingungen, Weisungen und Hinweise sind ersichtlich auf der Webseite der NSNW. 
https://nsnw.ch/externe-firmen-auf-autobahnen/

https://nsnw.ch/externe-firmen-auf-autobahnen/
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